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221. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Abkommens über die Gleichwertigkeit der
Studienzeit an den Universitäten

222. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die allgemeine
Gleichwertigkeit der Studienzeiten an Universitäten

223. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Zusammenarbeit zum Schutz
und zur verträglichen Nutzung der Donau (Donauschutzübereinkommen)

221. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Abkommens über die Gleichwertigkeit der Studienzeit an den Universitäten

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre Ratifika-
tions- bzw. Beitrittsurkunden zum Europäischen Abkommen über die Gleichwertigkeit der Studienzeit an
den Universitäten (BGBl. Nr. 231/1957, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 867/1994)
hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Bosnien und Herzegowina 29. Dezember 1994
Rumänien 19. Mai 1998
Russische Föderation 17. September 1999

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat das Vereinigte Königreich am 5. Jänner
1996 den Geltungsbereich des Abkommens auf die Insel Man ausgedehnt.

Klima

222. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die allgemeine Gleichwertigkeit der Studienzeiten an Universitäten

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre Ratifika-
tionsurkunden zum Europäischen Übereinkommen über die allgemeine Gleichwertigkeit der Studien-
zeiten an Universitäten (BGBl. Nr. 119/1992, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 537/
1995) hinterlegt bzw. das Übereinkommen ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde
bzw. Unterzeichnung:

Rumänien 19. Mai 1998
Russische Föderation 7. November 1996

Klima

223. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau
(Donauschutzübereinkommen)

Nach Mitteilung der Regierung von Rumänien hat Moldau am 31. Mai 1999 seine Ratifikations-
urkunde zum Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der
Donau (Donauschutzübereinkommen) (BGBl. III Nr. 139/1998, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reichs BGBl. III Nr. 121/1999) hinterlegt.

Klima


